
Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
(Deutschland) eingereicht am 6. März 2009 — Eis.de 

GmbH gegen BBY Vertriebsgesellschaft mbH 

(Rechtssache C-91/09) 

(2009/C 129/06) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Eis.de GmbH 

Beklagte: BBY Vertriebsgesellschaft mbH 

Vorlagefrage 

1. Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. 
a der Richtlinie 89/104/EWG ( 1 ) vor, wenn ein Dritter ein 
mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des 
Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber 
als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, 
dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens 
als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elek
tronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Wer
bung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem 
von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock er
scheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und 
die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hin
weis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem ange
botenen Produkte enthält? 

( 1 ) Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken; ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts 
Wiesbaden (Deutschland) eingereicht am 6. März 2009 — 
Volker und Markus Schecke GbR gegen Land Hessen, 
Beigeladener: Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung 

(Rechtssache C-92/09) 

(2009/C 129/07) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Wiesbaden 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Volker und Markus Schecke GbR 

Beklagter: Land Hessen 

Beigeladener: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Vorlagefragen 

1. Sind die Art. 42 Abs. 1 Nr. 8b und 44a der VERORDNUNG 
(EG) Nr. 1290/2005 DES RATES vom 21. Juni 2005 über 
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 209 
vom 11.8.2005, S. 1), eingefügt durch VERORDNUNG (EG) 
Nr. 1437/2007 DES RATES vom 26. November 2007 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 über die 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 322 
vom 7.12.2007, S. 1), ungültig? 

2. Ist die VERORDNUNG (EG) Nr. 259/2008 DER KOMMIS
SION vom 18. März 2008 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsicht
lich der Veröffentlichung von Informationen über die Emp
fänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) (ABl. L 76 vom 19.3.2008, S. 28) 

a) ungültig 

b) oder nur deshalb gültig, weil die RICHTLINIE 
2006/24/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 15. März 2006 über die Vorrats
speicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffent
lich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste 
oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder 
verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 
2002/58/EG (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 54) ungül
tig ist? 

Falls die in der ersten und zweiten Frage genannten Vorschriften 
gültig sind: 

3. Ist Art. 18 Abs. 2 2. Spiegelstrich der RICHTLINIE 
95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass die Veröffentli
chung nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 259/2008 DER 
KOMMISSION vom 18. März 2008 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates 
hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen über 
die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantie
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) erst erfolgen darf, wenn die in diesem Artikel 
vorgesehene Verfahrensweise, die die Meldung an die Kon
trollstelle ersetzt, durchgeführt worden ist? 

4. Ist Art. 20 der RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 
281 vom 23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass die 
Veröffentlichung nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 
259/2008 DER KOMMISSION vom 18. März 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 
1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veröffentlichung 
von Informationen über die Empfänger von Mitteln aus 
dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) erst erfolgen darf, 
wenn die Vorabkontrolle erfolgt ist, die das nationale Recht 
für diesen Fall vorschreibt?
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5. Falls die vierte Frage bejaht wird: Ist Art. 20 der RICHTLINIE 
95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass keine wirksame 
Vorabkontrolle vorliegt, wenn sie auf der Grundlage eines 
Verzeichnisses nach Art. 18 Abs. 2 2. Spiegelstrich dieser 
Richtlinie erfolgt ist, das eine vorgeschriebene Information 
nicht enthält? 

6. Ist Art. 7 — und hier insbesondere Buchstabe e — der 
RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLA
MENTS UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass er einer 
Praxis, die IP-Adressen der Benutzer einer Homepage ohne 
deren ausdrücklicher Einwilligung zu speichern, entgegens
teht? 

Vorabentscheidungsersuchen des Unabhängiger Finanz- 
senats, Außenstelle Wien (Österreich) eingereicht am 10. 

März 2009 — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel 

(Rechtssache C-97/09) 

(2009/C 129/08) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Ingrid Schmelz 

Belangte Behörde: Finanzamt Waldviertel 

Vorlagefragen 

1. Verstößt die Wortfolge „sowie die Lieferungen von Gegen
ständen bzw. die Dienstleistungen, die von einem Steuer
pflichtigen, der nicht im Inland ansässig ist, bewirkt bzw. 
erbracht werden“ in Artikel 24 Absatz 3 und in Artikel 28i 
der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 
1977 ( 1 ) zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedsstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerliche Bemessungs
grundlage (in der Folge: Sechste Richtlinie) in der Fassung 
der Ziffer 21 der Richtlinie 92/111/EWG des Rates vom 14. 
Dezember 1992 ( 2 ) zur Änderung der Richtlinie 
77/388/EWG und zur Einführung von Vereinfachungsmaß
nahmen im Bereich der Mehrwertsteuer sowie eine diese 
Bestimmung in das nationale Recht umsetzende Regelung 
gegen den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft (in der Folge: EGV), insbesondere gegen das Diskri
minierungsverbot (Artikel 12 EGV), gegen die Niederlas
sungsfreiheit (Artikel 43 ff. EGV), die Dienstleistungsfreiheit 
(Artikel 49 ff. EGV), oder gegen gemeinschaftsrechtliche 

Grundrechte (den gemeinschaftsrechtlichen Gleichheits
grundsatz), weil die Bestimmung bewirkt, dass Unionsbür
ger, die nicht im jeweiligen Inland ansässig sind, von der 
Steuerbefreiung nach Artikel 24 Absatz 2 der Sechsten 
Richtlinie (Sonderregelung für Kleinunternehmen) ausge
schlossen sind, während Unionsbürger, die im jeweiligen 
Inland ansässig sind, diese Steuerbefreiung in Anspruch neh
men können, sofern der jeweilige Mitgliedstaat richtlinien
konform eine Steuerbefreiung für Kleinunternehmer ge
währt? 

2. Verstößt die Wortfolge „die Lieferungen von Gegenständen 
und Erbringung von Dienstleistungen durch einen Steuer
pflichtigen, der nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in 
dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird“ in Artikel 283 
Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 
vom 28. November 2006 ( 3 ) über das gemeinsame Mehr
wertsteuersystem (in der Folge: Mehrwertsteuersystemricht
linie) sowie eine diese Bestimmung in das nationale Recht 
umsetzende Regelung gegen den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (in der Folge: EGV), insbeson
dere gegen das Diskriminierungsverbot (Artikel 12 EGV), 
gegen die Niederlassungsfreiheit (Artikel 43 ff. EGV), die 
Dienstleistungsfreiheit (Artikel 49 ff. EGV), oder gegen ge
meinschaftsrechtliche Grundrechte (den gemeinschaftsrecht
lichen Gleichheitsgrundsatz), weil die Bestimmung bewirkt, 
dass Unionsbürger, die nicht im jeweiligen Mitgliedstaat an
sässig sind, von der Steuerbefreiung nach den Artikeln 282 
ff. der Mehrwertsteuersystemrichtlinie (Sonderregelung für 
Kleinunternehmen) ausgeschlossen sind, während Unions
bürger, die im jeweiligen Mitgliedstaat ansässig sind, diese 
Steuerbefreiung in Anspruch nehmen können, sofern der 
jeweilige Mitgliedstaat richtlinienkonform eine Steuerbefrei
ung für Kleinunternehmer gewährt? 

3. Falls Frage 1 bejaht wird: Ist die Wortfolge „sowie die Liefe
rungen von Gegenständen bzw. die Dienstleistungen, die 
von einem Steuerpflichtigen, der nicht im Inland ansässig 
ist, bewirkt bzw. erbracht werden“ in Artikel 24 Absatz 3 
und in Artikel 28i der Sechsten Richtlinie im Sinne des 
Artikel 234 Buchstabe b EGV ungültig? 

4. Falls Frage 2 bejaht wird: Ist die Wortfolge „die Lieferungen 
von Gegenständen und Erbringung von Dienstleistungen 
durch einen Steuerpflichtigen, der nicht in dem Mitgliedstaat 
ansässig ist, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird“ in 
Artikel 283 Absatz 1 Buchstabe c der Mehrwertsteuersys
temrichtlinie im Sinne des Artikel 234 Buchstabe b EGV 
ungültig? 

5. Falls Frage 3 bejaht wird: Ist unter „Jahresumsatz“ im Sinne 
des Anhanges XV des Vertrages zwischen dem Königreich 
Belgien, dem Königreich Dänemark, der Bundesrepublik 
Deutschland, der Griechischen Republik, dem Königreich 
Spanien, der Französischen Republik, Irland, der Italieni
schen Republik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Kö
nigreich der Niederlande, der Portugiesischen Republik, dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (Mit
gliedstaaten der Europäischen Union) und dem Königreich 
Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland, 
dem Königreich Schweden über den Beitritt des Königreichs 
Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland,
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